
10
_B

-1
40

21
4-

1-
Ko

m
m

un
al

w
ah

l

 

Informationen zur
Kommunalwahl
am 25. Mai 2014
im Oberbergischen Kreis

Oberbergischer Kreis
Der Landrat
als Kreiswahlleiter



 



INHALTSVERZEICHNIS 

 

1.  ALLGEMEINE INFORMATIONEN .................................................................. 1 

1.1.  Kommunalwahl 2014 .............................................................................. 1 

1.2.  Wahlberechtigung ................................................................................... 2 

1.3.  Wahlsystem und Sitzzuteilungsverfahren ................................................... 4 

 

2.  WAHLBEZIRKSEINTEILUNG FÜR DIE KREISTAGSWAHL 2014 ..................... 5 

 

3.  KANDIDATEN FÜR DIE KREISTAGSWAHL IM OBERBERGISCHEN KREIS ..... 6 

3.1.  Wahlbezirksbewerber .............................................................................. 6 

3.2.  Reservelistenbewerber .......................................................................... 14 

3.3.  Stimmzettelmuster ............................................................................... 21 

3.4.  Anzahl der Wahlvorschläge für die Kreistagswahl 2014 ............................... 22 

 

4.  BÜRGERMEISTERKANDIDATINNEN UND –KANDIDATEN IN DEN STÄDTEN 

UND GEMEINDEN...................................................................................... 23 

 

5.  FRÜHERE WAHLERGEBNISSE ................................................................... 24 

5.1.  Landräte ab 1945 ................................................................................. 24 

5.2.  Ergebnis der Landratswahl 2009 ............................................................. 25 

5.3.  Sitzverteilung im Kreistag ab 1946 .......................................................... 26 

5.4.  Ergebnis der Kreistagswahl 2009 ............................................................ 27 

5.5.  Wahlergebnisse der Kreistagswahlen von 1946 bis 2009 ............................ 29 

 

6.  NOTIZEN .................................................................................................. 30 

 



 



1 
 

1. Allgemeine Informationen 

 

1.1. Kommunalwahl 2014 

 

Nach der Bekanntmachung des Innenministers des Landes NRW vom 16.10.2013 

finden die Kommunalwahlen 2014 in Nordrhein-Westfalen am 25.05.2014 statt.  

 

Zu den Kommunalwahlen zählen die Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen in 

den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die Landrats- und Kreistagswah-

len in den Kreisen sowie die Wahl der Oberbürgermeister, Stadträte und Bezirks-

vertretungen in den kreisfreien Städten. Die Kommunalwahl betrifft alle 373 

Städte und Gemeinde, 30 Kreise, 22 kreisfreien Städte des Landes NRW sowie 

die Städteregion Aachen. Im Folgenden soll nur auf die Wahlen eingegangen 

werden, die im Oberbergischen Kreis durchgeführt werden. Dies sind die Bür-

germeister- und Gemeinderatswahlen in den kreisangehörigen Städten und Ge-

meinden sowie die Kreistags- und Landratswahl für den Oberbergischen Kreis. 

 

Die Wahlperiode der 2009 gewählten Gemeinderäte und des Kreistags beträgt 

fünf Jahre, die für Bürgermeister und den Landrat zum ersten Mal davon abwei-

chend sechs Jahre. Damit endet die Wahlperiode der Bürgermeister und des 

Landrats regulär erst 2015. Da die Wahlperioden zukünftig wieder auf fünf Jahre 

angeglichen werden und die Wahlen gleichzeitig durchgeführt werden sollen, be-

trägt die Wahlperiode der Gemeinderäte und des Kreistags 2014 einmalig 

sechs Jahre.  

 

Für die Bürgermeister und Landräte bieten sich zwei Alternativen an: 

 

 Die Bürgermeister und Landräte hatten die Möglichkeit, ihre vorzeitige Ent-

lassung bis zum 30.11.2013 zu beantragen. Im Oberbergischen Kreis ha-

ben die Bürgermeister von Bergneustadt, Gummersbach, Marienhei-

de, Morsbach, Reichshof und Wipperfürth hiervon Gebrauch gemacht. 

In Waldbröl läuft die Amtszeit des Bürgermeisters regulär 2014 aus, da 

dieser 2008 mit einer Amtszeit von sechs Jahren gewählt wurde. Damit 

finden in diesen Städten und Gemeinden am 25.05.2014 zeitgleich Ge-

meinderats-, Bürgermeister- und Kreistagswahlen statt. Die Amts-

zeit der 2014 gewählten Bürgermeister beträgt ebenfalls sechs Jahre. 
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 Die 2009 gewählten Bürgermeister und Landräte können Ihre Wahlperiode 

von sechs Jahren regulär 2015 beenden. Die dann zu wählenden Bürger-

meister und Landräte haben eine Wahlperiode von fünf Jahren. Diese Al-

ternative haben der Landrat des Oberbergischen Kreises sowie die Bür-

germeister von Engelskirchen, Nümbrecht, Radevormwald und Wiehl 

gewählt. In Lindlar fand die letzte Bürgermeisterwahl 2012 statt, sodass 

der nächste reguläre Termin für die Bürgermeisterwahl im Jahr 2018 liegt. 

Da der ehemalige Bürgermeister der Stadt Hückeswagen sein Amt Ende 

Oktober 2013 niedergelegt hat und es gesetzlich vorgeschrieben ist, dass 

Neuwahlen innerhalb von sechs Monaten stattfinden müssen, wurde der 

Bürgermeister dort bereits am 23.03.2014 gewählt. In diesen Städten und 

Gemeinden finden am 25.05.2014 damit nur Gemeinderats- und Kreis-

tagswahlen statt. 

 

Alle  Alternativen kommen zu dem Ergebnis, dass 2020 wieder alle oben genann-

ten Wahlen parallel stattfinden, da die Amtszeit der neu gewählten Bürgermeis-

ter und Landräte dann gesetzlich endet. Die Ausnahme davon bleibt zunächst die 

Gemeinde Lindlar. Da die Amtszeit des 2018 gewählten Bürgermeisters gesetz-

lich im Jahr 2025 endet, finden dort erst dann wieder gemeinsame Rats- und 

Bürgermeisterwahlen statt. 

 

Wichtige Regelungen zur Durchführung der Kommunalwahlen enthält u. a. das 

Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S.70, zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des Kommunalwahlgesetzes und zur 

Änderung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften vom 1. Oktober 2013 

(GV. NRW. S. 564), in Kraft getreten am 19. Oktober 2013), sowie die Kommu-

nalwahlordnung (KWahlO) vom 31. August 1993 (GV. NW. S.592, ber. S. 

967, zuletzt geändert durch die 11. ÄndVO vom 3. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 

730), in Kraft getreten am 13. Dezember 2013).  

 

1.2. Wahlberechtigung 

 

Aktive Wahlberechtigung 

 

Wahlberechtigt sind bei den Kommunalwahlen 2014 alle Deutschen sowie alle 

Unionsbürger (Personen, welche die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates 

der Europäischen Union besitzen), die das 16. Lebensjahr vollendet haben und 



 - 3 - 

seit dem 16. Tag vor der Wahl im Wahlgebiet ihre (Haupt-) Wohnung haben oder 

sich sonst gewöhnlich aufhalten. Zusätzlich darf kein Wahlausschlussgrund vor-

liegen. Ein solcher liegt dann vor, wenn für eine Person nicht nur durch einstwei-

lige Anordnung ein Betreuer zur Besorgung aller Angelegenheiten bestellt ist  

oder wenn infolge Richterspruchs die Wahlberechtigung aberkannt wurde. 

 

Passive Wahlberechtigung 

 

Alle Wahlberechtigten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind bei den Ge-

meinderats- und Kreistagswahlen grundsätzlich wählbar, wenn sie seit mindes-

tens drei Monaten ihre Wohnung oder ihren Aufenthalt im Wahlgebiet haben. Ein 

Ausschluss von der Wählbarkeit darf nicht vorliegen. Dies ist dann der Fall, wenn 

die Wählbarkeit infolge Richterspruchs aberkannt wurde oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht vorliegt. Näheres dazu regelt der § 45 StGB. 

 

Für die Bürgermeister- und Landratswahlen gelten eigenständige Regelungen (§§ 

65 Abs. 2 Gemeindeordnung, 44 Abs. 2 KrO). Wählbar ist hier, wer am Wahltag 

Deutsche/r oder in Deutschland wohnhafte/r Unionsbürger/in ist, das 23. Lebens-

jahr vollendet hat, nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen wurde und außerdem die 

Gewähr dafür bietet, jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung 

im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. 

 

Die Wahlberechtigten im Oberbergischen Kreis verteilen sich wie folgt auf die 

einzelnen Kommunen (Stand 20.04.2014): 

Stadt/Gemeinde Wahlberechtigte 

Bergneustadt 14.439 
Gummersbach 41.138 
Marienheide 10.944 
Morsbach 8.667 
Nümbrecht 13.925 
Reichshof 15.691 
Engelskirchen 16.201 
Waldbröl 15.091 
Wiehl 21.502 
Hückeswagen 12.877 
Lindlar 17.470 
Radevormwald 18.048 
Wipperfürth 18.089 

Oberbergischer Kreis 224.082 
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1.3. Wahlsystem und Sitzzuteilungsverfahren 

 

Bei den gleichzeitig stattfindenden "verbundenen" Kommunalwahlen haben die 

Wahlberechtigten für jede Wahl eine Stimme. Bei der Kreistags- und den Rats-

wahlen wird mit der gewählten Person gleichzeitig die Reserveliste der zugehöri-

gen Partei oder Wählergruppe gewählt. 

 

Bei dem Wahlverfahren für die Gemeinderäte und Kreistage handelt es sich um 

eine Verhältniswahl mit vorgeschalteter Mehrheitswahl. Die Hälfte der Vertre-

ter/innen wird in den Wahlbezirken direkt gewählt und die andere Hälfte nach 

Listen für das Wahlgebiet. Hat eine Partei oder Wählergruppe in den Wahlbezir-

ken mehr Direktmandate errungen, als ihr nach dem Stimmenanteil an Sitzen 

zustehen, so werden weitere Sitze aus den Reservelisten im Wege der "Aufsto-

ckung" zugeteilt, um einen alle Parteien bzw. Wählergruppen einschließenden 

Verhältnisausgleich zu erzielen (§ 33 KWahlG). Seit der Kommunalwahl 2009 

findet bei der Sitzverteilung für die Räte und den Kreistag das Sainte-

Laguë/Schepers-Verfahren Anwendung. Hier werden die zu besetzenden Sitze 

wie folgt verteilt: Jeder Wahlvorschlag erhält so viele Sitze, wie sich nach Teilung 

der gesamten für ihn abgegebenen Stimmen durch einen Zuteilungsdivisor erge-

ben. Im ersten Schritt wird eine Näherungszuteilung berechnet, indem die Ge-

samtzahl aller zu berücksichtigenden Stimmen durch die Gesamtzahl der zu ver-

teilenden Sitze geteilt und auf diese Weise ein vorläufiger Zuteilungsdivisor er-

mittelt wird. Etwa verbleibende Diskrepanzen werden in den folgenden Schritten 

durch Herauf- oder Herabsetzung des Zuteilungsdivisors so lange abgebaut, bis 

die Endzuteilung erreicht ist, bei der die Sitzzuteilung mit der Anzahl der zu ver-

gebenden Sitze übereinstimmt. Eine Fünf-Prozent-Klausel existiert nicht. 

 

Die Bürgermeister/innen und die Landräte/innen werden mit absoluter Mehrheit 

gewählt. Gewonnen hat, wer mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen errungen 

hat. Gelingt dies keiner/m Bewerber/in, findet 2014 zum ersten Mal wieder eine 

Stichwahl statt. Die beiden Bewerber/innen, die bei der ersten Wahl die meisten 

Stimmen erhalten haben, treten gegeneinander an. Gewählt ist, wer die Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen auf sich vereint, ein zusätzliches Mindest-Quorum 

existiert nicht mehr. 

 

 



 - 5 - 

2. Wahlbezirkseinteilung für die Kreistagswahl 2014 

 

Die Anzahl der zu bildenden Kreiswahlbezirke ist abhängig von der Einwohnerzahl 

des Kreises (§ 3 Abs. 2 b KWahlG). Grundlage für die Einteilung sind gemäß § 78 

KWahlO die vom Landesbetrieb Information und Technik NRW (IT.NRW) fortge-

schriebenen Einwohnerzahlen, Stand: 30.06.2012. Danach hatte der Oberbergi-

sche Kreis eine Gesamtbevölkerungszahl von 279.052 Einwohnern und ist somit 

in 27 Wahlbezirke einzuteilen. 
 

Stadt/Gemeinde  Anzahl der Kreis-
wahlbezirke  

Bezeichnung  

Stadt Bergneustadt  2 Kreiswahlbezirk 01  
Kreiswahlbezirk 02  

Gemeinde Engelskirchen  2 Kreiswahlbezirk 03  
Kreiswahlbezirk 04  

Stadt Gummersbach  5 

Kreiswahlbezirk 05  
Kreiswahlbezirk 06  
Kreiswahlbezirk 07  
Kreiswahlbezirk 08  
Kreiswahlbezirk 09  

Stadt Hückeswagen  2 Kreiswahlbezirk 10  
Kreiswahlbezirk 11  

Gemeinde Lindlar  2 Kreiswahlbezirk 12  
Kreiswahlbezirk 13  

Gemeinde Marienheide  
(Gemeindewahlbezirk 090 
wurde KWB 6 – zugeordnet) 

1 Kreiswahlbezirk 14 

Gemeinde Morsbach 1 Kreiswahlbezirk 15 

Gemeinde Nümbrecht  2 Kreiswahlbezirk 16  
Kreiswahlbezirk 17  

Stadt Radevormwald  2 Kreiswahlbezirk 18  
Kreiswahlbezirk 19  

Gemeinde Reichshof  2 Kreiswahlbezirk 20  
Kreiswahlbezirk 21  

Stadt Waldbröl  2 Kreiswahlbezirk 22  
Kreiswahlbezirk 23  

Stadt Wiehl  2 Kreiswahlbezirk 24  
Kreiswahlbezirk 25  

Stadt Wipperfürth 
(Stadtwahlbezirk 170 wurde 
KWB 11– zugeordnet)  

2 Kreiswahlbezirk 26 
Kreiswahlbezirk 27 
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3. Kandidaten für die Kreistagswahl im Oberbergischen Kreis 
 

3.1. Wahlbezirksbewerber 
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3.2. Reservelistenbewerber 
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3.3. Stimmzettelmuster 
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Bei der Kreistagswahl treten in den 27 Kreiswahlbezirken jeweils andere Direkt-

kandidaten an, so dass die Stimmzettel in jedem Bezirk andere Bewerber aus-

weisen. Sofern eine Partei oder Wählergruppe in einem Kreiswahlbezirk nicht mit 

einem Direktkandidaten zur Wahl antritt, kann diese in dem entsprechenden 

Wahlbezirk nicht gewählt werden. Auf dem Stimmzettel entfällt dann die gesam-

te Zeile der Partei bzw. Wählergruppe und damit auch die Möglichkeit für die Re-

serveliste zu stimmen. 

 

 

 

3.4. Anzahl der Wahlvorschläge für die Kreistagswahl 2014 

 

in 
Wahlbezirken

auf der 
Reserveliste

ausschließlich  
Wahlbezirk

ausschließlich 
Reserveliste

gleichzeitig 
Wahlbezirk u. 
Reserveliste

Gesamt

CDU 27 54 0 27 27 54

SPD 27 50 0 23 27 50

FDP 27 14 14 1 13 28

GRÜNE 27 34 9 16 18 43

UWG Oberberg 21 14 7 0 14 21

DIE LINKE 27 10 17 0 10 27

PRO NRW 27 25 2 0 25 27

AfD 27 12 16 1 11 28

ARMINIUS - Bund 4 5 0 1 4 5

PIRATEN 27 6 21 0 6 27

FWO/DU 27 14 13 0 14 27

Gesamt 268 238 99 69 169 337

Kandidaten
Partei / 

Wählergruppe

 

 

 

Zum Vergleich  

2009

Gesamt 218 216 69 69 149 287

2004

Gesamt 162 205 28 71 134 233
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4. Bürgermeisterkandidatinnen und –kandidaten in den Städten 

und Gemeinden 

 
Stadt Bergneustadt

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Middelhoff, Fabian Bernd CDU 1979 Dipl. Verwaltungswirt, Dipl. 
Betriebswirt

Bergneustadt

Pütz, Jens Holger UWG 1964 Selbst. Kaufmann Bergneustadt
Holberg, Wilhelm Gottfried 
Wilfried Einzelbewerber 1955 Dipl. Ingenieur Nümbrecht

Haselbach, Jörg Einzelbewerber 1960 After Sales Manager Bergneustadt
Baumhof, Hans Christian 
Hermann Einzelbewerber 1957 Buchhändler Bergneustadt

Stadt Gummersbach

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Helmenstein, Frank CDU 1965 Bürgermeister Gummersbach
Konzelmann, Thorsten SPD 1969 Diplom-Verwaltungswirt Gummersbach
Szczeponik, Dieter Einzelbewerber 1966 Betriebswirt Gummersbach

Gemeinde Marienheide

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Meisenberg, Stefan CDU, FDP, UWG 
Marienheide, GRÜNE

1960 Diplom-Verwaltungswirt Marienheide

Vetter, Anke SPD 1969 Selbstständig Marienheide

Gemeinde Morsbach

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Willmer, Thomas CDU 1959 Diplom-Geograph Lindlar
Bukowski, Jörg Einzelbewerber 1974 Selbstständig Morsbach

Gemeinde Reichshof

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Gennies, Rüdiger CDU 1959 Bürgermeister Reichshof
Steiniger, Edwin Einzelbewerber 1952 Diplom-Volkswirt Reichshof

Stadt Waldbröl

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Koester, Peter CDU 1958 Bürgermeister Reichshof
Weber, Larissa SPD, FDP 1978 Dipl. Verwaltungswirtin Waldbröl
Giebeler, Paul-Wener UWG Waldbröl 1966 Schornsteinfegermeister Waldbröl

Stadt Wipperfürth

Name, Vorname Partei/Wählergruppe Geburtsjahr Beruf Wohnort

Berster, Heribert CDU 1963 Betriebsbereichsleiter Wipperfürth
Hewald, Georg DIE LINKE 1957 Straßenbauer Wipperfürth
Styp von Rekowski, Michael Einzelbewerber 1963 Bürgermeister Wipperfürth  
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5. Frühere Wahlergebnisse 

 

5.1. Landräte ab 1945  

 

Landräte des Oberbergischen Kreises von  1945 bis 2014  

 

Ehrenamtliche Landräte: 

 

Dr. Anton Köchling --.04.1945 bis 06.05.1945 

Dr. August Dresbach 07.05.1945 bis 28.09.1951 

Fritz Eschmann 08.11.1951 bis 20.11.1952 

Wilhelm Henn 20.11.1952 bis 15.11.1956 

Fritz Eschmann 15.11.1956 bis 07.04.1961 

Reinhard Kaufmann 07.04.1961 bis 09.10.1964 

Dr. Heinrich Schild 09.10.1964 bis 24.11.1969 

Hans Wichelhaus 24.11.1969 bis 19.10.1989 

Hans-Leo Kausemann 19.10.1989 bis 03.11.1994 

Herbert Heidtmann 03.11.1994 bis 30.09.1999 

 

 

Hauptamtliche Landräte: 

 

Hans-Leo Kausemann 01.10.1999 bis 31.09.2004 

Hagen Jobi     seit    01.10.2004 
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5.2. Ergebnis der Landratswahl 2009 

 

Wahlberechtigte Wähler Beteiligung
Gültige 

Stimmen

insgesamt insgesamt prozentual insgesamt absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %

Bergneustadt 14.440 7.685 53,22 7.506 4.012 53,45 2.430 32,37 751 10,01 102 1,36 211 2,81

Engelskirchen 16.186 9.914 61,25 9.667 4.592 47,50 3.702 38,30 958 9,91 160 1,66 255 2,64

Gummersbach 41.382 19.629 47,43 19.216 10.387 54,05 5.805 30,21 2.168 11,28 311 1,62 545 2,84

Hückesw agen 12.979 6.857 52,83 6.627 3.345 50,48 2.045 30,86 793 11,97 170 2,57 274 4,13

Lindlar 17.321 9.760 56,35 9.580 5.491 57,32 2.554 26,66 1.055 11,01 210 2,19 270 2,82

Marienheide 10.963 5.936 54,15 5.768 3.110 53,92 1.733 30,05 632 10,96 97 1,68 196 3,40

Morsbach 8.802 5.227 59,38 5.099 2.583 50,66 1.656 32,48 599 11,75 92 1,80 169 3,31

Nümbrecht 13.894 7.930 57,07 7.714 3.850 49,91 2.613 33,87 803 10,41 179 2,32 269 3,49

Radevormw ald 18.550 10.158 54,76 9.958 4.572 45,91 2.874 28,86 1.212 12,17 727 7,30 573 5,75

Reichshof 15.876 8.363 52,68 8.169 4.576 56,02 2.276 27,86 887 10,86 158 1,93 272 3,33

Waldbröl 15.157 6.891 45,46 6.737 3.593 53,33 2.066 30,67 701 10,41 142 2,11 235 3,49

Wiehl 21.399 11.635 54,37 11.368 6.144 54,05 3.467 30,50 1.264 11,12 207 1,82 286 2,52

Wipperfürth 18.090 11.004 60,83 10.832 5.880 54,28 3.550 32,77 921 8,50 185 1,71 296 2,73

Oberbergischer 
Kreis

225.039 120.989 53,76 118.241 62.135 52,55 36.771 31,10 12.744 10,78 2.740 2,32 3.851 3,26

Rouhs, Manfred    
(pro NRW)

Amtliches Endergebnis der Landratswahl 2009 im Oberbergischen Kreis

Jobi, Hagen        
(CDU)

Wurth, Ralf        
(SPD)

Dr. Wilke, Friedrich  
(FDP)

Staratschek, Felix 
Johannes    (ödp)
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5.3. Sitzverteilung im Kreistag ab 1946 

 

CDU SPD FDP KPD Zentrum Unab-
hängig BHE DP Summe

02/46-10/46 25 19 - 6 - - - - 50

10/46-10/48 30 14 1 - - - - - 45

10/48-11/52 13 16 7 - 2 - - - 38

11/52-10/56 14 20 10 - - 1 - - 45

10/56-03/61 14 16 8 - - - 2 1 41

03/61-09/64 16 14 8 - - - 2 1 41

09/64-11/69 16 17 8 - - - - - 41

11/69-05/75 18 19 6 - - - - - 43

05/75-09/79 29 22 4 - - - - - 55

09/79-09/84 28 22 5 - - - - - 55  
 

 

 

CDU SPD FDP Grüne UWG FWO DIE 
LINKE

pro 
NRW Summe

09/84-10/89 28 24 3 4 - - 59
10/89-11/94 25 22 4 4 - - 55

11/94-09/99 27 23 - 5 - - 55
09/99-09/04 29 17 3 3 2 - 54

10/04-10/09 27 17 4 5 2 1 56
10/09-06/14 26 15 6 6 2 - 2 1 58  

 

In der laufenden Wahlperiode haben sich folgende Änderungen innerhalb des Kreistages 

ergeben: 

 

 Die „UWG“-Fraktion wurde aufgelöst 

 Die neue Fraktion „DU/FWO“ wurde gegründet 

 Aufgrund je eines Austritts bei den Grünen und der CDU ist die Zahl der der zuge-

hörigen Fraktionsmitglieder dort um eins vermindert 

 Eines der (nach dem Parteiaustritt) fraktionslosen Kreistagsmitglieder hat sich der 

Fraktion „DU/FWO“ angeschlossen 

 

Danach stellt sich die aktuelle Konstellation im Kreistag wie folgt dar: 

 

CDU SPD FDP Grüne DU/ 
FWO

DIE 
LINKE

pro 
NRW

Einzel-
KTM Summe

25 15 6 5 3 2 1 1 58
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5.4. Ergebnis der Kreistagswahl 2009 
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5.5. Wahlergebnisse der Kreistagswahlen von 1946 bis 2009 

 

Wahljahr CDU SPD F.D.P. GRÜNE 

1946 51,87 34,86 8,9  

1948 31,99 39,67 18,37  

1952 26,03 36,87 19,3  

1956 32,49 38,53 19,56  

1961 37,4 34,17 19,83  

1964 38,6 40,08 18,48  

1969 40,8 43,41 13,97  

1975 52,03 38,97 8,39  

1979 50,81 39,93 9,25  

1984 45,66 37,81 5,98 7,79 

1989 41,64 37,83 6,67 7,03 

1994 45,45 37,84 4,39 8,62 

1999 52,6 31,7 5,6 5,7 

2004 48,63 30,07 7,98 7,98 

2009 44,33 26,61 10,99 9,34 
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6. Notizen 
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